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Abschließend möchte ich Ergebnisse der beiden Symposiumstage zusammenfassen bzw. wesentliche Erkenntnisse für die weitere deutsche Diskussion herausstellen, wobei die Auswahl naturgemäß subjektiv ist und sein muß.











1. Wo stehen die deutschen Entwicklungen im internationalen Vergleich?





Auch in Deutschland sind neue Modelle staatlicher Mittelzuweisungen, die insbesondere Leistungsorientierung aufweisen, bereits Realität. Formelgebundene Ansätze zur Finanzierung von Hochschulen existieren in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen. Es zeigen sich allerdings systematische Unterschiede zu den betrachteten internationalen Modellen:





(1) Die ausländischen Modelle sind ganzheitlicher und umfassender angelegt. In Deutschland herrschen im Moment Ansätze vor, bei denen unter weitgehender Beibehaltung der traditionellen Verfahren der staatlichen Finanzierung lediglich in Teilbereichen eine formelgebundene Mittelzuweisung vorgenommen wird. So werden in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen bestimmte Prozentsätze der Titelgruppe für Forschung und Lehre nach Formeln verteilt. D.h. das neue Verfahren wird nur auf die Mittel angewandt, die im Rahmen des gegenwärtigen Systems (u.a. unter Beibehaltung von Stellenplänen) entscheidungsverfügbar sind. Selbst das für deutsche Verhältnisse sehr umfassende Reformvorhaben des Landes Niedersachsen ist insofern partiell, als es Fachhochschulen und Universitäten (noch) nicht integriert. Auch bei partieller Ausrichtung können jedoch die neuen Modelle bereits wichtige Anreize schaffen und Leistungssteigerungen anregen. Partielle Modelle der nordrhein-westfälischen bzw. rheinland-pfälzischen Ausprägung sind stark leistungsbezogen, da die volumenbezogene Komponente über traditionelle Verfahren abgedeckt wird.





Im Ausland stellen dagegen die neuen Zuweisungsmodelle eine systematische Ergänzung zum umfassenden Globalhaushalt dar. In einem solchen autonomen und anreizgesteuerten Gesamtmodell braucht man keine haushaltsrechtlichen Detailsteuerungen mehr. Zur leistungsbezogenen tritt die aufgaben-/volumenbezogene Finanzierung, die ebenfalls über Indikatoren realisierbar ist. Zudem enthalten umfassende Modelle immer auch systematische diskretionäre Elemente, die in Deutschland bisher nicht in Globalzuweisungen eingehen. Ein „visionäres“ Gesamtmodell muß m.E. der nächste Schritt für die deutsche Entwicklung sein, wobei die Umsetzung nicht in einem Wurf erfolgen muß. Alternativen für diese Gesamtmodelle, die grundlegende Weichenstellungen für Deutschland beinhalten müssen, zeigen die internationalen Systeme.





(2) Im Vergleich zu den ausländischen Modellen läuft die Diskussion in Deutschland in Richtung höherer „Zielhaltigkeit“ der Modelle. So sollen mit den Modellen in Deutschland Studienzeitverkürzung ebenso wie Frauenförderung realisiert werden.In den betrachteten ausländischen Formelmodellen spielen diese politisch gesetzten Ziele eine eher geringe Rolle, wobei hier nach anfänglich hohen Erwartungen seitens der Politik teilweise auch bereits eine bewußte Rücknahme der politischen Einflußnahme praktiziert wird. 











2. Gibt es generelle Erkenntnisse, die sich aus dem Vergleich aller betrachteten Modelle ableiten lassen?





Zwar sind die vorgestellten Modelle als sehr unterschiedlich von uns als Veranstaltern ausgewählt worden. Dennoch sind einige generelle Schlußfolgerungen für unsere Diskussion in Deutschland möglich:





(1) Umfassende Modelle der Mittelverteilung müssen ein „Mehrkomponentencocktail“ mit einem Volumen-, einem Leistungs- und einem Innovationsteil der Finanzierung sein. Die Volumen- und Leistungskomponenten sind i.d.R. über formelgebundene Zuweisungen zu realisieren. Der Innovationsanteil hingegen erfordert diskretionäre Zuweisungen, da gezielte Innovationsanreize über rückwärtsgewandte Indikatormessungen nur schwer zu vermitteln sind. Der Volumenanteil ist relativ unabhängig von spezifischen hochschulpolitischen Zielsetzungen, sondern in erster Linie von der Nachfrage nach Studienplätzen oder dem Umfang der Forschungsaktivitäten bestimmt. Dagegen verbergen sich hinter dem Leistungsanteil bestimmte hochschulpolitische Ziele, die als solche, z. B. kurze Studienzeiten, hohe Absolventenzahlen, auch politisch entschieden und verantwortet werden müssen.





(2) Es herrscht hohe Übereinstimmung in bezug auf die Anforderungen, die an im Rahmen der formelgebundenen Mittelzuweisung verwendete Indikatoren gestellt werden. Die wesentlichen Anforderungen sind:





Möglichkeit zur zeitnahen Erhebung,


geringer Erhebungsaufwand,


Vergleichbarkeit,


Nachvollziehbarkeit,


Transparenz.





(3) Eine Abwägung dieser Anforderungen führt zu einem begrenzten Kanon an praktikablen Indikatoren, die in den betrachteten Modellen Anwendung finden. Unterschiede ergeben sich in der Operationalisierung der Indikatoren. Die gängigen Indikatoren für formelgebundene Mittelzuweisungen sind:





Studierende,


Absolventen,


Promotionen,


Drittmittel,


bibliometrische Indikatoren,


Studienzeiten,


Personal.





(4) Neue Modelle der Mittelzuweisung vom Staat an die Hochschulen in Verbindung mit einer Globalisierung von Hochschulhaushalten haben hochschulinterne Konsequenzen, die mehr oder weniger zeitgleich zu realisieren sind, damit die erwünschten Wirkungen auch tatsächlich eintreten können. Neuorientierungen innerhalb der Hochschulen sind in folgenden Bereichen nötig:





Schaffung von Leitungsstrukturen, die den Umgang mit der Autonomie ermöglichen;


Einführung der Kostenrechnung, ob im Rahmen der Kameralistik oder des kaufmännischen Rechnungswesens;


Implementierung hochschulinterner Verfahren der Mittelverteilung, die das Landesmodell innerhalb der Hochschule umsetzen, dabei aber interne Spielräume bewahren.





Daß es einen Zusammenhang zwischen interner und externer Mittelverteilung gibt, ist unbestritten. Daß es aber nicht nur in Richtung vom Staat auf die Hochschule gehen muß, zeigt das nordrhein-westfälische Modell, das aus einem internen Mittelverteilungsmodell der Universität Dortmund entwickelt wurde, und zwar explizit als Antwort auf die völlig unzureichenden ersten Modellvorstellungen der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Ich möchte hier gerade mit Bezug auf dieses Beispiel an die Hochschulen appellieren, nicht nur auf Entwicklungen im Verhältnis Staat-Hochschule zu reagieren, sondern mit eigenen innovativen und hochschulangemessenen Ideen voranzugehen.





(5) Auch für die Implementierungsprozesse neuer Verfahren staatlicher Mittelzuweisung lassen sich aus den vorgestellten Modellen generelle Schlußfolgerungen ableiten. Für eine erfolgreiche Einführung der Modelle erweisen sich folgende Punkte als bedeutsam:





die Ausschläge der Mittelverteilung bei der Einführung dürfen nicht zu groß sein;


die Modellkonzeption und Implementierung muß sich im Dialog mit den Hochschulen vollziehen;


bei auftretenden Fehlentwicklungen gerade in der Anfangsphase muß die Möglichkeit der Nachjustierung der Modellgestaltung bestehen;


der Einstieg in ein neues Modell erfolgt zunächst nur für einen kleinen Teil des Mittelvolumens (wobei die zeitliche Struktur des Implementierungsprozesses mit einer schrittweisen Ausdehnung des nach neuem Verfahren zugewiesenen Anteils festgelegt ist).





(6) Alle Beispiele haben gezeigt: Reformen sind ein Balance-Akt zwischen der Setzung von finanziellen Anreizen und der Bewahrung finanzieller Stabilität. Zu starke Instabilität bringt das System in Gefahr oder ist allenfalls dann tragbar, wenn die Hochschulen finanzielle Schwankungen bei den staatlichen Geldern aus anderen Einnahmenquellen kompensieren können. Die erörterten Modelle wenden unterschiedliche Verfahren zur Stabilisierung an:





die Glättung von Zufallsschwankungen durch gleitende Mehrjahresdurchschnitte der Indikatorwerte;


die Verwendung von stabilen, volumenbezogenen Indikatoren (z.B. Studienplatzkapazitäten beim Modell für die niedersächsischen Fachhochschulen);


die Integration „historischer“ Komponenten (z.B. Niederlande);


Sonderprogramme zur diskretionären Kompensation von Einbußen (z.B. Dänemark);


die Verwendung von Zielvereinbarungen über Indikator-Soll-Werte (z.B. Finnland).











3. Was können wir vom Ausland noch lernen?





(1) Einige der Modellelemente des Auslands wurden für deutsche Zuweisungsverfahren bisher noch nicht einmal in der Diskussion aufgegriffen. Interessante ausländische Ideen, deren Verwertbarkeit in Deutschland m.E. doch intensiver geprüft werden müßte, sind u.a.:





die Integration von „buffer institutions“ in die Finanzbeziehungen zwischen Staat und Hochschulen;


die Berücksichtigung von Evaluationen (peer reviews) im Rahmen der staatlichen Mittelzuweisung; 


innovative Operationalisierungen der gängigen Indikatoren (wie z.B. das dänische „Studienjahreswerk“, das allerdings ein „credit point“-System für Prüfungen voraussetzt);


die Verfolgung einer sehr ausgeprägten Autonomiephilosophie für die Hochschulen nach niederländischem Vorbild.





(2) Einen besonders interessanten und innovativen Ansatzpunkt bietet m.E. das finnische (und auch das eingangs von mir angesprochene australische) Modell der staatlichen Hochschulfinanzierung: Die Integration von vereinbarten Soll-Werten in Indikatorensysteme. Über Zielvereinbarungen zwischen Staat und Hochschule und über Elemente des Kontraktmanagements bietet sich die Möglichkeit, einerseits stabilisierende Elemente und damit Planungssicherheit in das Modell zu integrieren, andererseits aber auch dem Grundgedanken der Outputorientierung und der ex-post-Steuerung zu folgen. Die Integration von Zielvereinbarungen ist der Niederschlag einer grundlegenden Neugestaltung des Verhältnisses zwischen Staat und Hochschulen in der staatlichen Finanzierung der Hochschulen.





(3) Eines sollte die deutsche Debatte von den ausländischen Erfahrungen unmittelbar lernen: Statt Aspekte der Modellgestaltung zu Fragen der Weltanschauung hochzustilisieren (beispielsweise die Auseinandersetzung pro und contra Formelbindung oder die auch auf dem Symposium geführte Debatte über Autonomie im Rahmen der Kameralistik vs. kaufmännische Buchführung), sollte die Diskussion mit größerer Gelassenheit und einem größeren Mut zur Innovation geführt werden. Man hat häufig den Eindruck, als ob in Deutschland bei auch nur kleinsten Veränderungen im Hochschulsystem das gesamte Kulturerbe des christlichen Abendlandes in Gefahr ist. In keinem Land der Welt ist nach Einführung der formelgebundenen Modelle das Hochschulwesen zusammengebrochen. Vielmehr ist es größtenteils gelungen, „atmende“ Systeme zu schaffen, die lernfähig konzipiert sind und gegebenenfalls nachjustiert bzw. umgesteuert werden können. Daran sollten wir uns orientieren. Dann muß mit der Einführung neuer Systeme nicht gewartet werden, bis in jedem Detail eine Optimallösung gefunden ist. Mir hat kürzlich ein amerikanischer Hochschulpräsident gesagt, keiner wisse, wie man Hochschulen wirklich richtig führt. Dies könne man nur über trial-and-error-Prozesse ermitteln. Manchmal scheint mir, daß nur noch die Deutschen wüßten, wie Hochschulen zu führen sind. Dabei haben gerade wir im deutschen Föderalsystem die große Chance, in Wettbewerbsprozessen zwischen den Bundesländern nach den besten Verfahren der staatlichen Mittelverteilung an die Hochschulen zu suchen. Auf diesen Wettbewerb sollten wir uns einlassen.








